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A. 
 

Beschlusstext: 
 
 

I. Mittlere Werte 
 

Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind 
mittlere Werte und bis zum 31. März 2027 befristet. 
 
Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiedergegebenen mittleren Vergütungs- und Ent-
geltwerte sind Teil dieses Beschlusses. 
 
Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der jeweilige mittlere Wert gültig am Tag vor dem 1. 
Juli 2025. 
 

 

II. Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR 
 

1. Entgelttabellen und Zulagen der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR 
 

a)  Die mittleren Werte in den Anhängen A und B der Anlage 31 zu den AVR werden 
 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 110,00 Euro monatlich 

und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
b) § 6 Abs. 5 der Anlage 31 zu den AVR – Wechselschichtzulage 

 
aa)  Der mittlere Wert der Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der 

Anlage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 250,00 Euro monatlich erhöht. 
Der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anlage 31 zu den AVR wird ab dem 1. 
Juli 2025 auf 1,49 Euro pro Stunde erhöht. 

 
 
bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 
 

„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für Wechselschichtarbeit 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 

 
c) § 6 Abs. 6 der Anlage 31 zu den AVR – Schichtzulage 

 
aa)  Der mittlere Wert der Zulage für Schichtarbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 31 

zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 0,59 Euro pro Stunde erhöht. 

 
bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 

 
„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für Schichtarbeit an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“ 

 
d) § 12 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR – Pflegezulage   

 
Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR beträgt 
 
• ab dem 1. Juli 2025   137,96 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026   141,82 Euro. 

 
e) Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 31 zu den AVR werden 
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•  ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und 
•  ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
f) Die mittleren Werte in den Anhängen A und B der Anlage 32 zu den AVR werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 110,00 Euro monat-

lich und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
g) § 6 Abs. 5 der Anlage 32 zu den AVR – Wechselschichtzulage 

 
aa)  Der mittlere Wert der Zulage für Wechselschichtarbeit nach  

§ 6 Abs. 5 Satz 1 der Anlage 32 zu den AVR wird ab dem  
1. Juli 2025 auf 250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 
Satz 2 der Anlage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 1,47 Euro pro Stunde 
erhöht. 

 
bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 

 
„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für Wechselschichtarbeit 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“ 

 
h) § 6 Abs. 6 der Anlage 32 zu den AVR – Schichtzulage 

 
aa)  Der mittlere Wert der Zulage für Schichtarbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 32 

zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 0,59 Euro pro Stunde erhöht. 

 
bb)  Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 

 
„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für Schichtarbeit an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“ 

 
i) § 12 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR – Pflegezulage  

 
Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR beträgt 

 
• ab dem 1. Juli 2025   137,96 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026 141,82 Euro. 

 
j) Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 32 zu den AVR werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
k) Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 zu den AVR werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 110,00 Euro monatlich 

und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 
 

l) § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR – Wechselschichtzulage 
 

aa)  Der mittlere Wert der Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der 
Anlage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 200,00 Euro monatlich erhöht. 
Der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR wird ab dem 1. 
Juli 2025 auf 1,18 Euro pro Stunde erhöht. 
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bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 
 

 „3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für Wechselschichtarbeit 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“ 

 
cc)  Es wird eine neue Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 

 
„Anmerkung 1 zu Abs. 5: 
1Soweit es sich um Mitarbeiter in Krankenhäusern handelt, betragen ab dem 1. Juli 
2025 die Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 250,00 Euro mo-
natlich und der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 1,49 Euro pro Stunde. 2Mitar-
beiter in Krankenhäusern umfasst die Mitarbeiter, die in 
a) Krankenhäusern, einschließlich psychiatrischen Fachkrankenhäusern,  
b) medizinischen Instituten von Krankenhäusern oder  
c) sonstigen Einrichtungen (z.B. Reha-Einrichtungen, Kureinrichtungen), in denen 

die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, wenn die Behandlung 
durch in den Einrichtungen selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet,  

beschäftigt sind. 3Hiervon sind auch Mitarbeiter in Fachabteilungen (z. B. Pflege-, 
Altenpflege- und Betreuungseinrichtungen) in psychiatrischen Zentren bzw. Rehabi-
litations- oder Kureinrichtungen erfasst, soweit diese mit einem psychiatrischen 
Fachkrankenhaus bzw. einem Krankenhaus desselben Trägers einen Betrieb bil-
den. 4Im Übrigen werden Mitarbeiter in Altenpflegeeinrichtungen eines Krankenhau-
ses von der Begriffsbestimmung in Satz 1 nicht erfasst, auch soweit sie mit einem 
Krankenhaus desselben Trägers einen Betrieb bilden. 5Lehrkräfte an Krankenpfle-
geschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen nach Satz 1 fal-
len unter die Mitarbeiter, soweit diese nicht vom Geltungsbereich der Anlage 21a 
erfasst sind.“ 

 
dd) Es wird eine neue Anmerkung 2 zu § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 

 
„Anmerkung 2 zu Abs. 5: 
1Soweit es sich um Mitarbeiter in Pflege- und Betreuungseinrichtungen handelt, be-
tragen ab dem 1. Juli 2025 die Zulage für Wechselschichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 
1 monatlich 250,00 Euro und der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 pro Stunde 
1,47 Euro. 2Mitarbeiter in Pflege- und Betreuungseinrichtungen umfasst die Mitar-
beiter, die in 
a) Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen,  
b) medizinischen Instituten von Heil- und Pflegeeinrichtungen,  
c) sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten Personen in ärzt-

licher Behandlung stehen, wenn die Behandlung durch nicht in den Einrichtun-
gen selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet,  

d) Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, 
der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und 
Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder 
sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen 
nicht der ärztlichen Behandlung der betreuten Personen dienen, oder in  

e) ambulanten Pflegediensten oder teilstationären Pflegeeinrichtungen  
beschäftigt sind, soweit deren Einrichtungen nicht unter Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 
fallen. 3Lehrkräfte an Altenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden 
Einrichtungen nach Satz 1 fallen unter die Mitarbeiter, soweit diese nicht unter die 
Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 bzw. unter die Anlage 21a fallen.“ 

 
m) § 6 Abs. 6 der Anlage 33 zu den AVR – Schichtzulage 

 
aa) Der mittlere Wert der Zulage für Schichtarbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 33 

zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 0,59 Euro pro Stunde erhöht. 
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bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 
 

„3Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorgenannten Zulagen für Schichtarbeit an 
allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“ 

 
2. Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i.V.m. § 14 Abs. 4 a. F. der Anlage 31 zu den AVR 

 
Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 31 a. F. zu den AVR werden 
 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
3. Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i.V.m. § 14 Abs. 4 a.F. der Anlage 32 zu den AVR 

 
Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 32 a.F. zu den AVR werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
4. Garantiebeträge in Anlage 33 zu den AVR 

 
Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
 

III. Änderung der mittleren Werte außerhalb der Anlage 7 und der Anlagen 31 bis 33 zu den 
AVR 

 
1. Vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR 

 
Die mittleren Werte der Anlage 3 zu den AVR werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent erhöht, mindestens jedoch 110,00 Euro monatlich und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
2. Weitere Vergütungsbestandteile 

 
a) Die mittleren Werte der weiteren dynamischen Vergütungsbestand-teile werden 

 
• ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht. 

 
b) Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR – Dozenten und Lehrkräfte 

 
Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung 
wie folgt gekürzt:  

 
• ab dem 1. Juli 2025  116,53 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026 119,79 Euro 

 
  

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den 
AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt: 

 
• ab dem 1. Juli 2025  104,90 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026 107,84 Euro 
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c) Aus der Erhöhung der mittleren Werte nach A.III.2. ergeben sich die nachfolgend in aa) bis 
ii) aufgeführten neuen mittleren Werte: 

 
aa)  Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den AVR – Kinderzulage  

 
Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat, erhalten für 
jedes berücksichtigungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von: 

 
• ab dem 1. Juli 2025 147,39 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026 151,52 Euro 

 
Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Juli 2025 nach folgender Tabelle für 

 

Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen 

für das erste zu berück-
sichtigende Kind um 

für jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind um 

VG 12, 11, 10 und 9 8,33 Euro 41,63 Euro 

VG 9a 8,33 Euro 33,26 Euro 

VG 8 8,33 Euro 24,96 Euro 

 
Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Februar 2026 nach folgender Tabelle für 

 

Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen 

für das erste zu berück-
sichtigende Kind um 

für jedes weitere zu be-
rücksichtigende Kind um 

VG 12, 11, 10 und 9 8,56 Euro 42,80 Euro 

VG 9a 8,56 Euro 34,19 Euro 

VG 8 8,56 Euro 25,66 Euro 

 
bb)  Abschnitt VII der Anlage 1 zu den AVR – Wechselschicht- und Schichtzulage 

 
a) Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren Werte der Zulagen für Wechselschicht-

arbeit nach Abschnitt VII Buchstabe b) der Anlage 1 zu den AVR in Nr. 1 auf 200,00 
Euro monatlich und in Nr. 2 auf 120,00 Euro monatlich erhöht. 

 
b) Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren Werte der Zulagen für Schichtarbeit nach 

Abschnitt VII Buchstabe c) der Anlage 1 zu den AVR in Nr. 1 auf 100,00 Euro 
monatlich und in Nr. 2 auf 77,77 Euro monatlich erhöht. 

 
cc)  Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR – Einsatzzuschlag Rettungsdienst 

 
Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt 
• ab dem 1. Juli 2025  25,18 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026  25,89 Euro 

 
dd) § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR – Besitzstand Ortszuschlag  
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Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich: 
 

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 

ab 1. Juli 2025 ab 1. Februar   2026 

1 bis 2 173,96 Euro 178,83 Euro 

3 bis 5b 173,96 Euro 178,83 Euro 

5c bis 12 165,67 Euro 170,31 Euro 

 
ee) Anlage 2d zu den AVR – Vergütungsgruppenzulage  

 
Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A bis F beträgt in Euro: 

 

ab A B C D E F 

1. Juli 2025 135,55 162,68 179,64 198,92 165,77 220,72 

1. Februar 
2026 

139,35 167,24 184,67 204,49 170,41 226,90 

 
ff) Anlage 6a zu den AVR – Zeitzuschläge Nacht- und Samstagsarbeit 

 
a) Der Zeitzuschlag für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr nach § 1 Abs. 1 Satz 

2 Buchstabe e) der Anlage 6a zu den AVR beträgt  
 

• ab dem 1. Juli 2025   1,99 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026  2,05 Euro 

 
b) Der Zeitzuschlag für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Anlage 6a zu den AVR beträgt  
 

• ab dem 1. Juli 2025   0,99 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026  1,02 Euro 

 
gg)  § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der Anlage 14 zu den AVR – Urlaubsgeld  

 
Das Urlaubsgeld beträgt 

 
a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungs-gruppen 1 bis 5b 

der Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR 
 

• ab dem 1. Juli 2025  392,59 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026  403,58 Euro 

 
b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungs-gruppen 5c bis 12 

der Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR 
 

• ab dem 1. Juli 2025   510,34 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026  524,63 Euro 

 
hh) § 7 Abs. 1 Buchstabe c) der Anlage 14 zu den AVR – Urlaubsgeld für Auszubildende 

nach Anlage 7 zu den AVR  
 

Das Urlaubsgeld nach § 7 Abs. 1 Buchstabe c) der Anlage 14 zu den AVR beträgt 
 

• ab dem 1. Juli 2025  300,72 Euro 
• ab dem 1. Februar 2026 309,14 Euro 

 
  



Anlage Amtsblatt 10/2025  8 

 

IV. Änderungen in Anlage 7 zu den AVR 
 

Ausbildungsvergütungen 
 

Die mittleren Werte der Anlage 7 zu den AVR werden  
 

• ab dem 1. Juli 2025 um 75,00 Euro monatlich erhöht und 
• ab dem 1. Februar 2026 um weitere 75,00 Euro monatlich erhöht. 

 
 

V. Änderungen in Anlage 17a zu den AVR 
 

Satz 2 der Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Anlage 17a zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 
 
„2Für Mitarbeiter nach Anlagen 2, 2d, 2e, 31, 32 und 33 gilt als Vomhundertsatz der Verände-
rung der Vergütung oder des Entgelts gemäß Satz 1 auf Grundlage des Beschlusses der Bun-
deskommission vom 5. Juni 2025 für den ersten Erhöhungsschritt ein Wert von 3,11 Prozent.“ 

 
 

VI. Weitere Aussetzung des Akkreditierungserfordernisses 
 

1. In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen 1-12 zu Ziffer I (Wissenschaftliche Hochschulbildung) in der Anmerkung 
zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt.  

 
2. In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-

gütungsgruppen 1-12 zu Ziffer I (Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 das 
Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

 
3. In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A / Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-

malen (Wissenschaftliche Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. 
Dezember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt.  

 
4. In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A / Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-

malen (Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 
2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

 
5. In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D Nr. 1 (Wissenschaftliche Hochschulaus-

bildung) in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum 
„31. Dezember 2029“ ersetzt. 

 
6. In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D Nr. 2 (Hochschulausbildung) in der An-

merkung zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. Dezem-
ber 2029“ ersetzt.  

 
7. In Anlage 33 zu den AVR wird im Anhang B in den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-

malen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 zur Anmerkung 
13 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

 
 

VII. Inkrafttreten 
 

Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde beinhaltet der Beschluss Erhöhungen der Vergütungswerte zu den 
oben genannten Anlagen sowie die weitere Aussetzung des Akkreditierungserfordernisses. Weitere 
Elemente der aktuellen Tarifrunde sind einem folgenden Teil 2 vorbehalten. 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich in Teilen auch um eine Festlegung der mittleren Werte zur Höhe der 
Vergütungsbestandteile im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz 
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur 
Regelung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
 
Regelvergütung, Tabellenentgelte und weitere Vergütungsbestandteile  
 
(Mittlere Werte) 
 
in den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverban-
des e. V. 
 
ab 1. Juli 2025 
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Tabellenentgelte gemäß Anlage 3 zu den AVR 
 
Mittlere Werte Anlage 3 zu den AVR, gültig ab 01.07.2025 (plus 3,0%, mindestens 110 Euro) 
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Mittlere Werte Anlage 3 zu den AVR, gültig ab 01.02.2026 (plus 2,8%) 
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Ausbildungsvergütungen gemäß Anlage 7 zu den AVR 
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Tabellenentgelte gemäß Anhang A zu Anlage 31 zu den AVR 
 
Mittlere Werte - EG-Tabelle Anlage 31 zu den AVR,  
gültig ab 01.07.2025 (plus 3,0%, mindestens 110 Euro) 
 

 
 
 
Mittlere Werte - EG-Tabelle Anlage 31 zu den AVR,  
gültig ab 01.02.2026 (plus 2,8%) 
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Tabellenentgelte gemäß Anhang B zu Anlage 31 zu den AVR 
 
Mittlere Werte - P-Tabelle Anlage 31 zu den AVR, 
gültig ab 01.07.2025 (plus 3,0%, mindestens 110 Euro) 
 

 
 
Mittlere Werte - P-Tabelle Anlage 31 zu den AVR, 
gültig ab 01.02.2026 (plus 2,8%) 
 

 
 
  

 Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16 5.240,04        5.415,90        5.983,76        6.645,71        6.937,70        

P 15 5.132,29        5.293,23        5.695,60        6.177,16        6.361,06        

P 14 5.013,53        5.170,59        5.563,22        6.096,68        6.194,02        

P 13 4.894,78        5.047,94        5.430,82        5.707,28        5.778,68        

P 12 4.657,22        4.802,61        5.166,04        5.389,29        5.493,13        

P 11 4.419,71        4.557,30        4.901,27        5.129,69        5.233,54        

P 10 4.184,40        4.312,38        4.675,42        4.850,63        4.960,96        

P 9 3.992,39        4.184,40        4.312,38        4.558,59        4.662,42        

P 8 3.701,21        3.862,80        4.075,58        4.247,92        4.488,98        

P 7 3.510,30        3.701,21        3.998,33        4.149,59        4.305,40        

P 6 3.012,49        3.187,41        3.363,47        3.737,95        3.833,41        4.013,41        

P 4 2.941,25        3.003,12        3.048,99        3.083,60        3.111,77        3.154,01        

Entgelt-

gruppe

 Grundentgelt  Entwicklungsstufen
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Stundenvergütungen gemäß Anhang C zu Anlage 31 zu den AVR 
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Tabellenentgelte gemäß Anhang A zu Anlage 32 zu den AVR 
 
Mittlere Werte - EG-Tabelle Anlage 32 zu den AVR,  
gültig ab 01.07.2025 (plus 3,0%, mindestens 110 Euro) 
 

 
 
Mittlere Werte - EG-Tabelle Anlage 32 zu den AVR,  
gültig ab 01.02.2026 (plus 2,8%) 
 

 
 
  



Anlage Amtsblatt 10/2025  17 

Tabellenentgelte gemäß Anhang B zu Anlage 32 zu den AVR 
 
Mittlere Werte - P-Tabelle Anlage 32 zu den AVR, 
gültig ab 01.07.2025 (plus 3,0%, mindestens 110 Euro) 
 

 
 
Mittlere Werte - P-Tabelle Anlage 32 zu den AVR, 
gültig ab 01.02.2026 (plus 2,8%) 
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Stundenvergütungen gemäß Anhang C zu Anlage 32 zu den AVR 
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Tabellenentgelte gemäß Anhang A zu Anlagen 33 zu den AVR 
 
Mittlere Werte - S-Tabelle Anlage 33 zu den AVR,  
gültig ab 01.07.2025 (plus 3,0%, mindestens 110 Euro) 
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Mittlere Werte - S-Tabelle Anlage 33 zu den AVR,  
gültig ab 01.02.2026 (plus 2,8%) 
 

 
 
  

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 4.720,52        4.840,79        5.436,63        5.883,46        6.553,73        6.963,31        

S 17 4.352,39        4.654,62        5.138,69        5.436,63        6.032,40        6.382,42        

S 16 4.263,29        4.557,82        4.885,49        5.287,64        5.734,48        6.002,61        

S 15 4.112,68        4.393,93        4.691,87        5.034,44        5.585,57        5.823,86        

S 14 4.073,39        4.351,17        4.682,24        5.019,00        5.391,41        5.652,06        

S 13 3.978,03        4.248,70        4.617,39        4.915,26        5.287,64        5.473,83        

S 12 3.967,57        4.237,49        4.590,75        4.903,53        5.290,81        5.454,65        

S 11b 3.915,12        4.181,19        4.368,13        4.844,78        5.217,14        5.440,57        

S 11a 3.846,25        4.106,12        4.291,48        4.766,33        5.138,69        5.362,12        

S 10 3.602,94        3.937,02        4.108,27        4.619,86        5.037,17        5.379,92        

S 9 3.648,68        3.887,42        4.166,69        4.580,02        4.970,99        5.272,60        

S 8b 3.578,87        3.812,64        4.091,94        4.503,48        4.892,59        5.190,90        

S 8a 3.509,44        3.738,13        3.976,82        4.207,08        4.432,16        4.668,84        

S 7 3.426,93        3.649,60        3.871,14        4.098,95        4.270,11        4.528,02        

S 6

S 5

S 4 3.291,46        3.504,21        3.698,06        3.829,61        3.956,37        4.156,33        

S 3 3.119,87        3.320,05        3.506,28        3.677,28        3.755,52        3.848,98        

S 2 2.908,36        3.030,97        3.121,67        3.220,16        3.330,92        3.441,69        

nicht besetzt

Entgelt-

gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

nicht besetzt



Anlage Amtsblatt 10/2025  21 

Dynamische Zulagen gemäß Anlagen 1, 1b, 2d und 14 zu den AVR (Beschäftigte der Anlagen 2 
zu den AVR) 
 

 
 
 
Dynamische Zulagen gemäß Anlagen 31 bis 33 zu den AVR 
 

 
 
 


